
117 

Gesetzblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2024 Verkündet am 5. April 2024 Nr. 25 

 

 

Zweites Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 

vor Erlass neuer Berufsreglementierungen1 

Vom 13. März 2024 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 
Änderung des Bremischen Architektengesetzes 

Die Anlage 2 zum Bremischen Architektengesetz vom 25. Februar 2003 
(Brem.GBl. S. 53), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2021 
(Brem.GBl. S. 910, 911) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Ziffer II Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren Anforde-
rungen kombiniert, müssen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 
Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, insbesondere in 
Bezug auf die nachfolgenden Anforderungen die Auswirkungen der neuen 
oder geänderten Vorschrift geprüft werden: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige 
Form der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Über-
wachung; 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und 
Genehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen 
den Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation voraussetzen; 

                                            
1  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen (ABl. L 173 vom 09.07.2018, S. 25). 
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e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl 
der Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine 
Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Ver-
treter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in 
Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unter-
nehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des 
reglementierten Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich 
von der Reglementierung in anderen Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Aus-
übung eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbar-
keitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des per-
sönlichen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des 
Berufs erforderlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen an die Werbung. 

Die Prüfung muss insbesondere beinhalten, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben 
legitimen Zwecks beitragen und ob sie hierfür notwendig sind.“ 

2. Folgende Ziffer III wird angefügt: 

„III.  Begriffsbestimmungen 

Im Rahmen dieser Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Geschützte Berufsbezeichnung bezeichnet eine Form der Reglemen-
tierung eines Berufs, bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen 
Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt 
und bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sank-
tionen verhängt werden. 

2. Vorbehaltene Tätigkeiten bedeutet eine Form der Reglementierung eines 
Berufs, bei der der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines 
reglementierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation 
sind, vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit 
anderen reglementierten Berufen geteilt wird. 
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3. Reglementierter Beruf ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe 
beruflicher Tätigkeiten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine 
der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebun-
den ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufs-
bezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Per-
sonen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation ver-
fügen. Einem reglementierten Beruf gleichgestellt ist ein Beruf, der von 
Mitgliedern von Verbänden oder Organisationen im Sinne des Anhangs I 
der Richtlinie 2005/36/EG ausgeübt wird. 

4. Berufsqualifikationen sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbil-
dungsnachweis, einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a 
Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG und/oder Berufserfahrung nachgewiesen 
werden.“ 

Artikel 2 
Änderung des Bremischen Ingenieurgesetzes 

Die Anlage (zu § 20 Absatz 4 Satz 2) zum Bremischen Ingenieurgesetz vom 
25. Februar 2003 (Brem.GBl. S. 67), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2021 (Brem.GBl. S. 910, 912) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Ziffer II Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren Anforde-
rungen kombiniert, müssen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 
Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, insbesondere in 
Bezug auf die nachfolgenden Anforderungen die Auswirkungen der neuen 
oder geänderten Vorschrift geprüft werden: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige 
Form der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Über-
wachung; 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und 
Genehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen 
den Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation voraussetzen; 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl 
der Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine 
Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Ver-
treter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 
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f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in 
Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unter-
nehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des 
reglementierten Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich 
von der Reglementierung in anderen Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Aus-
übung eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbar-
keitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des per-
sönlichen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des 
Berufs erforderlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen an die Werbung. 

Die Prüfung muss insbesondere beinhalten, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben 
legitimen Zwecks beitragen und ob sie hierfür notwendig sind.“ 

2. Folgende Ziffer III wird angefügt: 

„III.  Begriffsbestimmungen 

Im Rahmen dieser Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Geschützte Berufsbezeichnung bezeichnet eine Form der Reglemen-
tierung eines Berufs, bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen 
Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt 
und bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sank-
tionen verhängt werden. 

2. Vorbehaltene Tätigkeiten bedeutet eine Form der Reglementierung eines 
Berufs, bei der der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines regle-
mentierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation sind, 
vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen 
reglementierten Berufen geteilt wird. 

3. Reglementierter Beruf ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe 
beruflicher Tätigkeiten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine 
der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 
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gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer 
Berufsbezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf 
Personen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation ver-
fügen. Einem reglementierten Beruf gleichgestellt ist ein Beruf, der von 
Mitgliedern von Verbänden oder Organisationen im Sinne des Anhangs I 
der Richtlinie 2005/36/EG ausgeübt wird. 

4. Berufsqualifikationen sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbil-
dungsnachweis, einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a 
Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG und/oder Berufserfahrung nachgewiesen 
werden.“ 

Artikel 3 
Änderung des Heilberufsgesetzes 

Die Anlage zu § 22 Absatz 4 des Heilberufsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. April 2005 (Brem.GBl. S. 149), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. Februar 2023 (Brem.GBl. S. 166, 202) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Ziffer II Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren Anforde-
rungen kombiniert, müssen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 
Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, insbesondere in 
Bezug auf die nachfolgenden Anforderungen die Auswirkungen der neuen 
oder geänderten Vorschrift geprüft werden: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige 
Form der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Über-
wachung; 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und 
Genehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen 
den Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation voraussetzen; 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl 
der Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine 
Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Ver-
treter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in 
Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unter-
nehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des 
reglementierten Berufs zusammenhängen; 
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g) geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der 
Bundesrepublik Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich 
von der Reglementierung in anderen Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Aus-
übung eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbar-
keitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des per-
sönlichen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des 
Berufs erforderlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen an die Werbung. 

Die Prüfung muss insbesondere beinhalten, wie die neuen oder geänderten 
Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben 
legitimen Zwecks beitragen und ob sie hierfür notwendig sind.“ 

2. Folgende Ziffer III wird angefügt: 

„III.  Begriffsbestimmungen 

Im Rahmen dieser Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Geschützte Berufsbezeichnung bezeichnet eine Form der Reglemen-
tierung eines Berufs, bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen 
Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt 
und bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sank-
tionen verhängt werden. 

2. Vorbehaltene Tätigkeiten bedeutet eine Form der Reglementierung eines 
Berufs, bei der der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines reglemen-
tierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation sind, vor-
behalten wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen 
reglementierten Berufen geteilt wird. 

3. Reglementierter Beruf ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe 
beruflicher Tätigkeiten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine 
der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebun-
den ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufs-
bezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Per-
sonen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation ver-
fügen. Einem reglementierten Beruf gleichgestellt ist ein Beruf, der von 
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Mitgliedern von Verbänden oder Organisationen im Sinne des Anhangs I 
der Richtlinie 2005/36/EG ausgeübt wird. 

4. Berufsqualifikationen sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbil-
dungsnachweis, einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a 
Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG und/oder Berufserfahrung nachgewiesen 
werden.“ 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über das Verfahren beim Volksentscheid 

Das Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid vom 27. Februar 1996 
(Brem.GBl. S. 41; 1997 S. 323), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. 
November 2020 (Brem.GBl. S. 1425, 1438) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Anlage 3 wie folgt gefasst: 

„Anlage 3 (zu § 12 Absatz 1a Satz 3) Prüfraster für die Verhältnismäßigkeits-
prüfung nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2018/958 und weitere 
Maßnahmen“. 

2. Teil A der Anlage 3 (zu § 12 Absatz 1a Satz 3) wird wie folgt geändert: 

a) Ziffer II Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren Anfor-
derungen kombiniert, müssen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
die Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, insbe-
sondere in Bezug auf die nachfolgenden Anforderungen die Auswirkun-
gen der neuen oder geänderten Vorschrift geprüft werden: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede 
sonstige Form der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und 
Überwachung; 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und 
Genehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen 
den Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation voraussetzen; 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die 
Zahl der Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder 
die eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäfts-
führer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen 
besitzen; 
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f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in 
Bezug auf die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines 
Unternehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit der 
Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen 
der Bundesrepublik Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die 
sich von der Reglementierung in anderen Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche 
Ausübung eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unver-
einbarkeitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des 
persönlichen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaft-
pflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung 
des Berufs erforderlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen an die Werbung. 

Die Prüfung muss insbesondere beinhalten, wie die neuen oder geänder-
ten Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Erreichen 
desselben legitimen Zwecks beitragen und ob sie hierfür notwendig 
sind.“ 

b) Folgende Ziffer III wird angefügt: 

„III.  Begriffsbestimmungen 

Im Rahmen dieser Anlage gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Geschützte Berufsbezeichnung bezeichnet eine Form der Reglemen-
tierung eines Berufs, bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen 
Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt 
und bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sank-
tionen verhängt werden. 

2. Vorbehaltene Tätigkeiten bedeutet eine Form der Reglementierung eines 
Berufs, bei der der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines reglemen-
tierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation sind, vor-
behalten wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen 
reglementierten Berufen geteilt wird. 

3. Reglementierter Beruf ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe 
beruflicher Tätigkeiten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine 
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der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebun-
den ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufs-
bezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Per-
sonen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation ver-
fügen. Einem reglementierten Beruf gleichgestellt ist ein Beruf, der von 
Mitgliedern von Verbänden oder Organisationen im Sinne des Anhangs I 
der Richtlinie 2005/36/EG ausgeübt wird. 

4. Berufsqualifikationen sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbil-
dungsnachweis, einen Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a 
Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG und/oder Berufserfahrung nachgewiesen 
werden.“ 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Bremen, den 13. März 2024 

Der Senat 
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